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Nr. 149/2021 vom 03.02.2021 
 

Wahl zum 20. Deutschen Bundestag am 26. September 2021 
 

Bekanntmachung des Kreiswahlleiters 
für die Wahlkreise 121 - Recklinghausen I und 122 - Recklinghausen II 
 

Aufforderung zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen 
 
 
Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag 
statt.  
Für die Durchführung der Bundestagswahl sind insbesondere das Bun-
deswahlgesetz (BWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Juli 
1993 (BGBl I S. 1288, 1594), zuletzt geändert durch Art. 1 des Fünfund-
zwanzigsten Gesetzes zur Änderung des Bundeswahl-gesetzes vom 14. 
November 2020 (BGBl I S. 2395), und die Bundeswahlordnung (BWO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 19. April 2002 (BGBl I S. 1376), 
zuletzt geändert durch Art. 10 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl I 
S. 1328) maßgeblich.   
 
Hiermit fordere ich die Parteien und die Wahlberechtigten zur mög-
lichst frühzeitigen Einreichung der Kreiswahlvorschläge auf (§ 32 
BWO). Die Kreiswahlvorschläge sind beim Kreiswahlleiter spätestens 
am  

19. Juli 2021, 18:00 Uhr, 
 
schriftlich einzureichen (§ 19 BWG).  
 
Die zur Entgegennahme von Wahlvorschlägen zuständige Dienststelle des 
Kreiswahlleiters befindet sich im Kreishaus des Kreises Recklinghausen, 1. 
Obergeschoss, Zimmer-Nr. 1.2.20, Kurt-Schumacher-Allee 1, 45657 Reck-
linghausen (Tel.: 02361/53-3093, Telefax: 02361/53-683093; E-Mail: 
s.orth@kreis-re.de).  
 
Für die Abgabe der Wahlvorschläge soll vorab telefonisch unter einer der 
Rufnummern 02361/53-4370 oder 02361/53-3093 ein Termin mit dem 
Wahlamt vereinbart werden. 
 
Das Büro des Kreiswahlleiters ist zu den üblichen Öffnungszeiten (Montag 
bis Donnerstag von 08:00 Uhr - 12:00 Uhr und von 13:30 Uhr – 16:00 Uhr, 
Freitag 08:00 Uhr - 12:00 Uhr) und am Montag, 19. Juli 2021, bis 18.00 Uhr 
geöffnet. 
 
Es wird dringend empfohlen, die Wahlvorschläge frühzeitig vor dem 
19. Juli 2021 einzureichen, damit etwaige Mängel, die die Gültigkeit 
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der Wahlvorschläge berühren, vorher noch behoben werden können. 
 
Der Wahlkreis 121 - Recklinghausen I umfasst vom Kreis Recklinghausen die Gemeinden 
Castrop-Rauxel, Recklinghausen, Waltrop.  
 
Der Wahlkreis 122 - Recklinghausen II umfasst vom Kreis Recklinghausen die Gemein-
den  
Datteln, Haltern am See, Herten, Marl, Oer-Erkenschwick. 
 
 
Eine Aufforderung zur Einreichung von Landeslisten wird vom Landeswahlleiter veröffent-
licht. 
 
A.  Voraussetzungen für die Einreichung von Kreiswahlvorschlägen  

 
1. Kreiswahlvorschläge können von Parteien und nach Maßgabe des § 20 BWG von Wahl-

berechtigten eingereicht werden (§ 18 Abs. 1 BWG). Eine Partei kann in jedem Wahl-
kreis nur einen Kreiswahlvorschlag einreichen (§ 18 Abs. 5 BWG).  
 

2. Parteien, die im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag seit deren letzter 
Wahl nicht aufgrund eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit mindestens fünf 
Abgeordneten vertreten waren, können als solche einen Kreiswahlvorschlag nur 
einreichen, wenn sie spätestens am 21.  Juni 2021 bis 18:00 Uhr dem Bundes-
wahlleiter (Statistisches Bundesamt, Gustav-Stresemann- Ring 11, 65189 Wies-
baden; Postfachadresse: 65180 Wiesbaden) ihre Beteiligung an der Wahl  schrift-
lich angezeigt haben und der Bundeswahlausschuss ihre Parteieigenschaft fest-
gestellt hat  (§ 18 Abs. 2 BWG).  
  
In der Anzeige ist anzugeben, unter welchem Namen sich die Partei an der Wahl 
beteiligen will.  Die Anzeige muss von mindestens drei Mitgliedern des Bundes-
vorstands, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sein. Hat eine Partei keinen Bundesvorstand, so tritt 
der Vorstand der jeweils obersten Parteiorganisation an die Stelle des Bundes-
vorstands. Die schriftliche Satzung und das schriftliche Programm der Partei so-
wie ein Nachweis über die satzungsgemäße Bestellung des Vorstands sind der 
Anzeige beizufügen. Der Anzeige sollen Nachweise über die Parteieigenschaft 
nach § 2 Abs. 1 Satz 1 des Parteiengesetzes beigefügt werden. 
 

3. Der Bundeswahlausschuss stellt spätestens am 9. Juli 2021 für alle Wahlorgane 
verbindlich fest,  welche Parteien im Deutschen Bundestag oder in einem Landtag 
seit deren letzter Wahl aufgrund  eigener Wahlvorschläge ununterbrochen mit 
mindestens fünf Abgeordneten vertreten waren und  welche Vereinigungen, die 
ihre Beteiligung angezeigt haben, für die Wahl als Parteien anzuerkennen sind 
(§ 18 Abs. 4 BWG). Gegen eine Feststellung, die sie an der Einreichung von 
Wahlvorschlägen hindert, kann eine Partei oder Vereinigung binnen vier Tagen 
nach deren Bekanntgabe Beschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. 
In diesem Fall ist die Partei oder Vereinigung von den Wahlorganen bis zur Ent-
scheidung des Bundesverfassungsgerichts, längstens bis zum Ablauf des 29. Juli 
2021 wie eine wahlvorschlagsberechtigte Partei zu behandeln (§ 18 Abs. 4a 
BWG). 

  

B. Inhalt und Form der Kreiswahlvorschläge  

  

1. Als Bewerber kann in einem Kreiswahlvorschlag nur benannt werden, wer  

  
a) am Wahltag Deutscher im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes ist, das 
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18. Lebensjahr vollendet hat und nicht nach § 15 Abs. 2 BWG von der Wähl-
barkeit ausgeschlossen ist,  
 

b) als Bewerber einer Partei nicht Mitglied einer anderen als der den Kreiswahl-
vorschlag einreichenden Partei ist und in einer Mitgliederversammlung zur 
Wahl eines Wahlkreisbewerbers oder in einer besonderen oder allgemeinen 
Vertreterversammlung entsprechend den  Bestimmungen des § 21 BWG in 
geheimer Abstimmung hierzu gewählt worden ist, 

 

c) seine Zustimmung dazu schriftlich erteilt hat; die Zustimmung ist unwiderruf-
lich. 

  
Der Kreiswahlvorschlag darf nur den Namen eines Bewerbers enthalten. Jeder Bewerber 
kann nur in einem Wahlkreis und hier nur in einem Kreiswahlvorschlag benannt 
werden.  
 

2. Der Kreiswahlvorschlag soll nach dem Muster der Anlage 13 zur BWO eingereicht wer-
den. Er muss enthalten (§ 34 Abs. 1 BWO)  

  
a) den Familiennamen, die Vornamen, den Beruf oder Stand, das Geburtsdatum, den                   

Geburtsort und die Anschrift (Hauptwohnung) des Bewerbers,  

  
b) den Namen der einreichenden Partei und, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwen-

det, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen (§ 20 Abs. 3 BWG) deren 
Kennwort.  

   
3. Der Kreiswahlvorschlag soll ferner Namen und Anschriften der Vertrauensperson und der 

stellvertretenden Vertrauensperson enthalten.  

  
4. Kreiswahlvorschläge von Parteien sind von mindestens drei Mitgliedern des Vorstands des 

Landesverbandes, darunter dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter, persönlich und 
handschriftlich zu unterzeichnen. Hat eine Partei in Nordrhein-Westfalen keinen Landes-
verband oder keine einheitliche Landesorganisation, so müssen die Kreiswahlvorschläge 
von den Vorständen der nächstniedrigen Gebietsverbände, in deren Bereich der 
Wahlkreis liegt, dem Satz 1 gemäß unterzeichnet sein. Die Unterschriften des ein-
reichenden Vorstands genügen, wenn er innerhalb der Einreichungsfrist nach-
weist, dass dem Landeswahlleiter eine schriftliche, dem Satz 1 entsprechende 
Vollmacht der anderen beteiligten Vorstände vorliegt (§ 34 Abs. 2 BWO).  

  
5. Die Kreiswahlvorschläge der unter Buchstabe A Nr. 2. genannten Parteien müssen au-

ßerdem von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und hand-
schriftlich unterzeichnet sein. Die Wahlberechtigung der Unterzeichner muss im 
Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein und ist bei Einreichung des Kreis-
wahlvorschlags nachzuweisen (§ 20 Abs. 2 Satz 2 BWG).  

  
6. Andere Kreiswahlvorschläge (Wählergruppen und Einzelbewerber) müssen von mindes-

tens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises persönlich und handschriftlich unterzeichnet 
sein (§ 20 Abs. 3 BWG); Nr. 5 Satz 2 gilt entsprechend. Hierbei haben drei Unter-
zeichner ihre Unterschriften auf dem Kreiswahlvorschlag selbst zu leisten.  

  
7. Muss ein Kreiswahlvorschlag nach den vorhergehenden Nummern 5 und 6 von mindestens 

200 Wahlberechtigten unterzeichnet sein, so sind die Unterschriften auf amtlichen Form-
blättern nach Anlage 14 zur BWO unter Beachtung des § 34 Abs. 4 BWO zu erbringen. 
Auf jedem Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift kann nur eine Unterschrift 
geleistet werden. Die Formblätter werden auf Anforderung vom Kreiswahlleiter 
kostenfrei geliefert.  

  
Bei der Anforderung sind Familienname, Vornamen und Anschrift (Hauptwohnung) des 
vorzu- schlagenden Bewerbers anzugeben. Wird bei der Anforderung der Nachweis er-
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bracht, dass für den Bewerber im Melderegister eine Auskunftssperre gemäß § 51 Abs. 1 
Bundesmeldegesetz eingetragen ist, wird anstelle seiner Anschrift (Hauptwohnung) 
eine Erreichbarkeitsanschrift verwendet; die Angabe eines Postfachs genügt nicht.  

  
Als Bezeichnung des Trägers des Wahlvorschlags, der den Kreiswahlvorschlag einrei-
chen will, sind außerdem bei Parteien deren Name und, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwenden, auch diese, bei anderen Kreiswahlvorschlägen deren 
Kennwort anzugeben. Die vorgenannten Angaben zum Bewerber und zum Wahl-
vorschlagsträger sind vom Kreiswahlleiter im Kopf der Formblätter zu vermerken.  
 

  
Parteien haben ferner die Aufstellung des Bewerbers in einer Mitglieder- oder einer be-
sonderen oder allgemeinen Vertreterversammlung nach § 21 BWG zu bestätigen.  

  
Für jeden Unterzeichner ist auf dem Formblatt oder gesondert (nach dem Muster der An-
lage 14 zur BWO) eine Bescheinigung seiner Gemeindebehörde beizufügen, dass 
er im Wahlkreis wahlberechtigt ist.  

  
Ein Wahlberechtigter darf nur einen Kreiswahlvorschlag unterzeichnen; hat jemand mehre-
re Kreiswahlvorschläge unterzeichnet, so ist seine Unterschrift auf allen weiteren 
Kreiswahlvorschlägen ungültig.   

  
Kreiswahlvorschläge von Parteien dürfen erst nach Aufstellung des Bewerbers durch eine 
Mit- glieder- oder Vertreterversammlung unterzeichnet werden. Vorher geleistete 
Unterschriften sind ungültig.  

  

8. Dem Kreiswahlvorschlag sind beizufügen:  

  
a) Die Erklärung des vorgeschlagenen Bewerbers nach dem Muster der Anlage 15 zur 

BWO,  dass er seiner Aufstellung zustimmt und für keinen anderen Wahlkreis seine 
Zustimmung  zur Benennung als Bewerber gegeben hat, bei Kreiswahlvorschlägen 
von Parteien einschließlich der Versicherung an Eides statt, dass er nicht Mitglied 
einer anderen als der  den Wahlvorschlag einreichenden Partei ist,  

  
b) eine Bescheinigung der zuständigen Gemeindebehörde nach dem Muster der Anlage 

16 zur BWO, dass der Bewerber wählbar ist,  

  
c) bei Kreiswahlvorschlägen von Parteien eine Ausfertigung der Niederschrift über die           

Beschlussfassung der Mitglieder- oder Vertreterversammlung, in der der Bewerber 
aufgestellt  worden ist, im Falle eines Einspruchs nach § 21 Abs. 4 BWG auch eine 
Ausfertigung der  Niederschrift über die wiederholte Abstimmung, mit der nach § 21 
Abs. 6 Satz 2 BWG vor geschriebenen Versicherung an Eides statt. Die Niederschrift 
soll nach dem Muster der Anlage 17 gefertigt, die Versicherung an Eides statt 
nach dem Muster der Anlage 18 abgegeben werden,  

  
d) die erforderliche Zahl von Unterstützungsunterschriften nebst Bescheinigungen des 

Wahl- rechts der Unterzeichner (siehe Buchstabe B Nr. 7), sofern der Kreiswahlvor-
schlag von mindestens 200 Wahlberechtigten des Wahlkreises unterzeichnet sein 
muss.  

  
9. Die einzureichenden Unterlagen sind in Schriftform rechtzeitig vorzulegen. Die Schriftform 

ist dann gegeben, wenn die schriftlich einzureichenden Unterlagen persönlich und 
handschriftlich unterzeichnet sind und beim zuständigen Wahlorgan im Original 
vorliegen. Die Schriftform ist durch E-Mail oder Telefax nicht gewahrt. 
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C. Zurücknahme und Änderung von Kreiswahlvorschlägen sowie Beseitigung von Män-

geln  

  
Ein Kreiswahlvorschlag kann durch gemeinsame schriftliche Erklärung der Vertrauensperson 
und der stellvertretenden Vertrauensperson zurückgenommen werden, solange nicht 
über seine Zulassung entschieden ist. Ein von mindestens 200 Wahlberechtigten un-
terzeichneter Kreiswahlvorschlag kann auch von der Mehrheit der Unterzeichner 
durch eine von ihnen persönlich und handschriftlich vollzogene Erklärung zurückge-
nommen werden (§ 23 BWG).  

  
Nach Ablauf der Einreichungsfrist kann ein Kreiswahlvorschlag nur durch gemeinsame 
schriftliche Erklärung der Vertrauensperson und der stellvertretenden Vertrauensper-
son und nur dann geändert werden, wenn der Bewerber stirbt oder die Wählbarkeit 
verliert. Das Verfahren nach § 21 BWG braucht nicht eingehalten zu werden, der Un-
terschriften nach den Punkten B.5. und B.6. bedarf es nicht. Nach der Entscheidung 
über die Zulassung des Kreiswahlvorschlags ist jede Änderung ausgeschlossen (§ 24 
BWG).  

  
Nach Aufforderung durch den Kreiswahlleiter sind etwaige Mängel im Kreiswahlvorschlag 
durch die Vertrauensperson rechtzeitig zu beseitigen. Nach Ablauf der Einreichungs-
frist können nur noch Mängel an sich gültiger Wahlvorschläge behoben werden (§ 25 
BWG). 
 
 
Ein gültiger Wahlvorschlag liegt nicht vor (§ 25 Abs. 2 BWG), wenn  

 
a) die Form oder Frist des § 19 BWG nicht gewahrt ist, 

 
b) die nach § 20 Abs. 2 Sätze 1 und 2 sowie Absatz 3 BWG erforderlichen gültigen  

Unterschriften mit dem Nachweis der Wahlberechtigung der Unterzeichner fehlen,  
es sei denn, der Nachweis kann infolge von Umständen, die der Wahlvorschlags-       
berechtigte nicht zu vertreten hat, nicht rechtzeitig erbracht werden,   

 
c) bei einem Parteiwahlvorschlag die Parteibezeichnung fehlt, die nach § 18 Abs. 2  

BWG erforderliche Feststellung der Parteieigenschaft abgelehnt ist oder die  
Nachweise des § 21 BWG nicht erbracht sind, 

  
d) ein Bewerber mangelhaft bezeichnet ist, so dass seine Person nicht feststeht oder 

 
e) die Zustimmungserklärung des Bewerbers fehlt. 

 

D. Auskunft und Vordrucke  

  

Auskunft zur Einreichung von Kreiswahlvorschlägen erteilt das Büro des Kreiswahlleiters:  

  
Kreisverwaltung Recklinghausen, Kurt-Schumacher-Allee 1, 1. Stock, Zimmer -Nr. 1.2.20, 
Telefon 02361/53-4370 oder 02361/53-3093, Telefax 02361/53683093, E-Mail wah-
len@kreis-re.de. 
 
Dort sind auch die amtlich vorgeschriebenen Vordrucke nach Anlage 14 (Unterstützungs-
unterschriften) sowie die weiteren Vordrucke nach Anlagen 13, 15, 16, 17 und 18 zur BWO 
für die Einreichung von Wahlvorschlägen kostenfrei erhältlich.  
 

 
E. Verweis auf § 52 Abs. 4 BWG 
 

Im Hinblick auf die oben gemachten Ausführungen zu den Wahlvorbereitungs-
maßnahmen der Wahlvorschlagsträger verweise ich vor dem Hintergrund der COVID-
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19-Pandemie auf § 52 Abs. 4 BWG. Sofern es durch den Erlass einer Rechtsverord-
nung oder durch sonstige Rechtsänderungen zu Modifikationen der geltenden 
Rechtsvorschriften kommen sollte, werde ich dies umgehend unter 
 
https://www.kreis-re.de/Inhalte/Kreishaus/Verwaltung/Bekanntmachungen/index.asp 
 
öffentlich bekannt geben. Ich empfehle sich regelmäßig unter der angegebenen Ad-
resse zu informieren. Weitere Informationen zu der Bundestagswahl 2021 finden Sie 
auf dem Internetauftritt des Bundeswahlleiters. 
 
 

F. Entscheidung über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge 
 

Der gemeinsame Kreiswahlausschuss für die Wahlkreise 121 - Recklinghausen I und 
122 - Recklinghausen II entscheidet am   
 

Freitag, den 30. Juli 2021 
 
über die Zulassung der Kreiswahlvorschläge. Zeit, Ort und Gegenstand dieser Sitzung  
werden gem. §§ 5 Abs. 3 und 86 Abs. 2 BWO auf der Homepage www.kreis-re.de mit 
dem Hinweis, dass jedermann Zutritt zu der Sitzung hat, öffentlich bekanntgemacht.
       Die Vertrauenspersonen werden zu der Sitzung eingeladen (§ 36 BWO).  
 
Weist der Kreiswahlausschuss einen Kreiswahlvorschlag zurück, so kann binnen drei 
Tagen nach Bekanntgabe der Entscheidung Beschwerde an den Landeswahlaus-
schuss eingelegt werden. Beschwerdeberechtigt sind die Vertrauensperson des Kreis-
wahlvorschlages, der Bundeswahlleiter und der Kreiswahlleiter.  Der Bundeswahlleiter 
und der Kreiswahlleiter können auch gegen eine Entscheidung, durch die ein Kreis-
wahlvorschlag zugelassen wird, Beschwerde erheben.  Die Entscheidung über die 
Beschwerde muss spätestens am 52. Tag vor der Wahl getroffen werden.  
  
Die zugelassenen Kreiswahlvorschläge werden von mir spätestens am 48. Tag vor 
der Wahl, das ist der 09. August 2021, öffentlich bekannt gemacht (§ 26 BWG).   
 
 

Recklinghausen, den    2.2.2021 
 
 
Der Kreiswahlleiter  
für die Wahlkreise 121 und 122 
 
 
 
 
gez. Klimpel 
Landrat 
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